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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Föderativer Aufbau

Interkantonale Zusammenarbeit

Als Novum in der Geschichte des Bundesstaates machten zum ersten Mal Kantone
Gebrauch von ihrem Recht, gegen einen Parlamentsbeschluss das Referendum
einzureichen. Elf Kantone (notwendig für ein Kantonsreferendum wären acht gewesen)
beantragten eine Volksabstimmung über das Steuerentlastungsprogramm, welches ihrer
Meinung nach für die Kantone nicht verkraftbare Steuerausfälle bringen würde. Die
Initiative dazu war von den Kantonsregierungen ausgegangen. Koordiniert durch die
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) hatten achtzehn Regierungen in den
kantonalen Parlamenten entsprechende Vorlagen eingebracht. 1

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 26.09.2003
HANS HIRTER

Das im Vorjahr eingereichte Kantonsreferendum gegen das
Steuerentlastungsprogramm des Bundes war erfolgreich. Das Volk lehnte am 16. Mai das
Steuerpaket deutlich ab, in keinem einzigen Kanton ergab sich eine Ja-Mehrheit. (Zum
Abstimmungsresultat siehe hier.)

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 16.05.2004
HANS HIRTER

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Das Steuerpaket hat insbesondere bei der Wohneigentumsbesteuerung massive
Steuerausfälle für die Kantone zur Folge; deshalb lehnten die kantonalen
Finanzdirektoren die Steuerreform ab. In der Folge reichten elf – nötig gewesen wären
acht – kantonale Regierungen resp. Parlamente (BE, BS, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, VS,
VD) erstmals in der Geschichte des Bundesstaates ein Kantonsreferendum ein. Da das
Zustandekommen des Kantonsreferendums bis im September unklar war, reichte ein
links-grünes Komitee ebenfalls das Referendum gegen das Steuerpaket ein. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.10.2003
MAGDALENA BERNATH

Der Präsident der basellandschaftlichen Wirtschaftskammer, Nationalrat Hans Rudolf
Gysin (fdp), forderte in einer von 84 weiteren Ratsmitgliedern unterzeichneten Motion,
die Einführung des neuen Lohnausweises um ein Jahr auf Anfang 2007 zu verschieben;
die WAK-NR verlangte in einer Motion vom Bundesrat, sich ebenfalls für einen Aufschub
einzusetzen; die Parlamente der Kantone Bern, Zürich und Schwyz verabschiedeten
ihrerseits entsprechende Vorstösse. Ende April gab der Vorstand der Schweizerischen
Steuerkonferenz dem Druck nach und beschloss, den neuen Lohnausweis erst auf
Anfang 2007 einzuführen und startete im Juni die Testphase. Daraufhin lancierte der
Zürcher Gewerbeverband eine kantonale Volksinitiative gegen die neue Regelung; diese
führe zu übermässiger Bürokratie und beinhalte eine kalte Steuererhöhung. Falls das
Begehren zustande kommt und die Mehrheit des Zürcher Kantonsrates ihm zustimmt,
wird es als Standesinitiative den eidgenössischen Räten unterbreitet. In der
Sommersession lehnte der Nationalrat die Motion Gysin diskussionslos als erfüllt ab. 3

MOTION
DATUM: 17.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Im Berichtsjahr war auch die Ehepaarbesteuerung und ein möglicher Übergang zur
Individualbesteuerung wieder ein Thema. Im Ständerat wurde eine Motion der FDP-
Fraktion sowie drei Standesinitiativen aus den Kantonen Zürich (St. Iv. 06.302), Bern (St.
Iv. 07.305) und Basel-Stadt (St. Iv. 08.318) überwiesen, die einen Übergang zur
Individualbesteuerung forderten. Während sich die Kommissionsmehrheit für eine
Ablehnung aussprach, weil die Vorschläge schon zu sehr eine Richtung vorgeben
würden und zum Teil noch aus der Zeit vor der Diskussion von Sofortmassnahmen zur
Ehepaarbesteuerung stammten, beschloss der Rat alle zu überweisen. Im Nationalrat
hatten alle Vorstösse keine Chance und wurden diskussionslos abgelehnt. Auch wurde
vom Ständerat eine parlamentarische Initiative Schwaller (cvp, FR) (Pa. Iv. 05.468)
angenommen, die die sofortige Beseitigung der Heiratsstrafe mittels Teilsplitting
forderte. Auch hier war dem Rat wichtig, das Thema Ehepaarbesteuerung
weiterzuverfolgen. Der Nationalrat lehnte diese Initiative jedoch diskussionslos ab. 4

MOTION
DATUM: 10.09.2009
NATHALIE GIGER
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Am 14. Juni 2015 kam die Volksinitiative "Millionen-Erbschaften besteuern für unsere
AHV (Erbschaftssteuerreform)", die von der EVP, der SP, den Grünen, der CSP, dem
SGB sowie dem Verein Christnet 2011 lanciert worden war, zur Abstimmung. Die
Initianten forderten, dass Nachlässe und Schenkungen über CHF 2 Mio. zu einem Satz
von 20 Prozent besteuert werden. Zwei Drittel der Erträge sollten dem Ausgleichsfonds
der AHV und ein Drittel den Kantonen zukommen. Die Gegnerschaft hatte sich schnell
formiert: Entsprechend dem Stimmverhalten ihrer National- und Ständeräte gaben SVP,
FDP, CVP, BDP und GLP die Nein-Parole heraus. Das Ja-Lager sah sich damit im
Wahlkampf mit einer potenten und in wirtschaftlichen Themen gut eingespielten Nein-
Allianz konfrontiert. Während die Befürworter versuchten, die Erbschaftssteuer als
faire Steuer darzustellen und die Vorzüge der zusätzlichen Einnahmen für die AHV
propagierten, legten die Gegner mit Slogans wie "Wohlstand zerstören?" oder
"Familienfeindlich. KMU-feindlich." den Fokus auf die potenziellen Folgen einer
Annahme auf Familienunternehmen. Zudem wurde vom Contra-Lager mehrfach auch
die aus ihrer Sicht "rechtsstaatlich fragwürdige" Rückwirkungsklausel ins Feld geführt,
durch die im Falle einer Annahme der Vorlage Schenkungen ab dem 1. Januar 2012 dem
Nachlass angerechnet worden wären. Diese Klausel hatte bereits während der
parlamentarischen Debatte für Diskussionen gesorgt und im Wahlkampf wohl zugunsten
der Initiativgegner mobilisiert. Die Nein-Kampagne war, wie bei anderen ähnlich
gelagerten Abstimmungen zuvor, den Befürwortern in Sachen Präsenz und Reichweite
deutlich überlegen. So kam es dann auch nicht überraschend, dass die Volksinitiative
von Volk und Ständen deutlich verworfen wurde: 29,0% der Partizipierenden stimmten
der Vorlage zu. Die gesamtschweizerische Stimmbeteiligung betrug 43,7%. Die höchsten
Ja-Stimmenanteile erreichte die Initiative in den Kantonen Basel-Stadt (41,3%), Bern
(35,6%) und Neuenburg (34,0%). Am wenigsten Zustimmung erhielt das Anliegen in den
Kantonen Wallis (15,7%), Schwyz (17,2%) und Obwalden (17,8%).

Abstimmung vom 14. Juni 2015

Beteiligung 43,7%
Ja 657'851 (29,0%) / Stände 0
Nein 1'613'982	 (71,0%) / Stände 20 6/2

Parolen:
-Ja: SP, GPS, SGB
-Nein: SVP, FDP, CVP, BDP, GLP 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.06.2015
DAVID ZUMBACH

In der Frühjahrssession 2018 bereinigte der Ständerat mit den Standesinitiativen des
Kantons Aargau (St.Iv. 16.318), des Kantons Zürich (St.Iv. 06.302), des Kantons Bern (St.Iv.
07.305) und des Kantons Basel-Stadt (St.Iv. 08.318) sowie einer Motion FK-NR (Mo.
16.3006) einige Altlasten zum Thema Heiratsstrafe und Individualbesteuerung. Konkret
forderten die älteren drei Standesinitiativen sowie die Motion eine Ablösung der
Ehepaar- und Familienbesteuerung durch eine Individualbesteuerung bei den
Einkommenssteuern respektive den direkten Steuern und den kantonalen Einkommens-
und Vermögenssteuern. Die Standesinitiative des Kantons Aargau ergänzte die
entsprechenden Forderungen um Aspekte der Sozialversicherungen. Bereits im Februar
hatte die WAK-SR die Vorstösse vorberaten und mit 7 zu 5 (Standesinitiative Aargau), 10
zu 1 (übrige Standesinitiativen) und 8 zu 2 (Motion) beantragt, ihnen keine Folge zu
geben. Begründet wurden diese Entscheide damit, dass dem Bundesrat der
entsprechende Auftrag mit der Annahme der Motion Bischof (cvp, SO) bereits erteilt
worden sei, weshalb die Botschaft des Bundesrates abgewartet und nicht parallel an
einer eigenen Version gearbeitet werden solle. Um Druck auf den Bundesrat ausüben zu
können, beantragte eine Kommissionsminderheit die Annahme der aargauischen
Standesinitiative. 

In der Ständeratsdebatte verwies Kommissionspräsident Bischof (cvp, SO) auf die
Kommissionsempfehlung und erklärte überdies kurz die Vorgeschichte der drei älteren
Standesinitiativen. Entgegen der Empfehlung der Kommission hatte der Ständerat den
drei Initiativen 2009 knapp zugestimmt, der Nationalrat hatte sie jedoch noch im
selben Jahr abgelehnt. Anschliessend wurde ihre Beratung bis nach der Abstimmung
über die Initiative „für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe” sistiert. Eine
Behandlung dieser doch relativ lange zurückliegenden Vorstösse ist möglich, weil es vor
Juni 2013 keine Behandlungsfristen gab. Behandelt würden die Vorlagen aber in der
aktuellen Frühjahrssession, weil die Behandlungsfrist der im Jahr 2016 eingereichten
Standesinitiative des Kantons Aargau bald ende und sie nicht sistiert werden könne,
erklärte Bischof. Minderheitensprecher Graber (cvp, LU) kehrte zu den inhaltlichen

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.02.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Aspekten zurück und betonte, dass die aargauische Standesinitiative weitergehe als die
angenommene Motion Bischof: Sie schliesse eben auch sozialversicherungsrechtliche
Forderungen ein. Zudem bemängelte er, dass der Bundesrat aufgrund der Priorisierung
der Steuervorlage 17 die Motion Bischof liegen lasse, wodurch sie womöglich in
Vergessenheit geraten könne. Um dies zu verhindern, solle man die aargauische
Standesinitiative annehmen und so weiter Druck auf den Bundesrat ausüben.
Schliesslich entschied sich Ständerat aber gegen alle fünf Vorlagen: Mit 25 zu 17
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sprach er sich dagegen aus, der aargauischen
Standesinitiative (St. Iv. 16.318) Folge zu geben. Dasselbe Verdikt traf stillschweigend
auch die übrigen drei Standesinitiativen, während die Motion der FK-NR ohne
Gegenantrag abgelehnt wurde. 6

Die Klage eines Bieler Ehepaars vor dem Berner Verwaltungsgericht rückte im Mai 2020
die diskriminierende Praxis einiger Kantone bezüglich des Verfahrens rund um die
Erhebung der Steuern von Ehepaaren ins Licht der medialen und politischen
Aufmerksamkeit. Das Paar hatte sich dagegen gewehrt, dass sich Formulare zur
Steuererklärung von Verheirateten im Kanton Bern nur an den Ehemann richteten und
dieser somit der alleinige Begründer des Steuerfalls sei. Frauen werden hingegen
lediglich als Zweitpersonen aufgeführt. Zudem würden das Formular der
Steuererklärung sowie sämtliche Quittungen über Rückzahlungen und Ratenzahlungen
bei getrennten Wohnsitzen nur an denjenigen des Ehemanns geschickt und
ausschliesslich an diesen adressiert. Die Ehefrau hatte überdies erfolglos versucht, eine
Fristerstreckung zu beantragen; das Onlineformular erlaubte die aber ausschliesslich
dem Ehemann. Schliesslich durfte auch das Konto für Rückzahlungen nur auf den
Ehemann oder auf beide Ehepartner lauten, nicht aber ausschliesslich auf die Ehefrau.
In der Folge übte das Paar zivilen Ungehorsam und weigerte sich, das Formular zur
Steuererklärung auszufüllen. Die stattdessen eingereichte handschriftliche
Steuererklärung auf neutralem Papier akzeptierten die Steuerbehörden jedoch nicht,
schätzten das Paar ein und erteilten ihnen eine Busse wegen fehlender Steuererklärung.
Damit zog das Ehepaar nun vor das Verwaltungsgericht und forderte einen frei
wählbaren Dossierhalter oder eine frei wählbare Dossierhalterin, wie es bei
gleichgeschlechtlichen Paaren bereits möglich ist, sowie geschlechtsneutral formulierte
Formulare, eine Aufhebung der Bussen und Mahngebühren, Schadenersatz für ihren
Aufwand (CHF 5482) sowie eine Genugtuung (CHF 2000). 
Gegenüber den Medien forderte die Anwältin des Paars, alt-Nationalrätin Margret
Kiener-Nellen (sp, BE) Finanzminister Maurer zum Handeln auf, zumal das EFD die
Oberaufsicht über die kantonalen Steuerverfahren trage. Dabei gehe es nicht nur um
Fairness, es solle auch überprüft werden, inwiefern «finanzielle Risiken aus der
Ungleichbehandlung» entstünden. Betroffen sei überdies nicht nur der Kanton Bern,
sondern auch zahlreiche weitere Kantone, etwa Zürich, Genf oder Solothurn, war den
Medien zu entnehmen. In einer Interpellation wollte Ursula Schneider Schüttel (sp, FR;
Ip. 20.3528) vom Bundesrat wissen, ob er von der Problematik Kenntnis habe, ob er
interveniert habe oder intervenieren werde und ob ein entsprechendes Kreisschreiben
verfasst werden solle. Die auf die Herbstsession 2020 angesetzte Diskussion zu dem
Thema wurde verschoben.
Erste Folgen hatte das Gerichtsverfahren im Kanton Zürich. Dieser entschied aufgrund
entsprechender kantonaler Vorstösse, die Steuererklärung zukünftig geschlechtsneutral
zu formulieren, beliess die Trägerschaft des Steuerdossiers jedoch aus
organisatorischen Gründen beim Mann. Die Berner Steuerverwaltung lehnte eine
Änderung als zu aufwändig ab. Das klagende Ehepaar ergänzte seine Argumentation in
der Folge um einen Verweis auf die UNO-Frauenkonvention, was die Medien auf die
Möglichkeit einer allfälligen zukünftigen Klage vor dem EGMR verweisen liess. 7

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 01.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im Mai 2020 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich, mit dem er die rechtliche Grundlage für die
Weiterentwicklung der Digitalisierung von Verfahren schaffen wollte. Damit sollen das
Ziel der ESTV, zukünftig alle Daten elektronisch zu erhalten und zu verschicken, sowie
die Motion Schmid (fdp, GR; Mo. 17.3371) erfüllt werden. Die Vorlage sah daher vor, die
vollständig elektronische Einreichung der Steuererklärung zu ermöglichen, die
Authentizität und Integrität der übermittelten Daten sicherzustellen sowie eine
elektronische Bestätigung der Daten anstelle einer Unterzeichnung zu realisieren.
Geplant war diese Änderung für Einkommens-, Vermögens-, Gewinn- und
Kapitalsteuern, für den Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer von
natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz sowie für die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.05.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Wehrpflichtersatzabgabe – auch weiterhin sollte jedoch eine analoge Eingabe der
Steuererklärung möglich bleiben. Bei Steuern, die in der Zuständigkeit des Bundes
liegen, sowie beim internationalen Informationsaustausch sollten die Betroffenen
hingegen zu einem elektronischen Verfahren verpflichtet werden können. Bereits heute
sei eine elektronische Einreichung der Steuererklärung in den meisten Kantonen
möglich, dem stehe nur die Unterzeichnungspflicht entgegen, erklärte der Bundesrat.
Zukünftig solle dieses Verfahren medienbruchfrei möglich sein. 
Darüber hinaus enthielt die Vorlage zwei weitere Änderungen, die zwar gemäss
Bundesrat nicht direkt mit dem eigentlichen Anliegen der Vorlage zu tun hatten, aber
der Verhältnismässigkeit wegen nicht in einer eigenen Vorlage behandelt würden. So
sollten die Versicherungen der ESTV neu die Ausrichtung von Kapitalleistungen und
Renten der zweiten Säule melden. Zudem sollten die Durchführungsbestimmungen in
Art. 72 STHG, welche die Frist zur Anpassung des kantonalen Rechts an das STHG
beinhalteten, vereinheitlicht und vereinfacht werden. Dabei sollte auch die
Bestimmung zur Verwendung einheitlicher Formulare für die Steuererklärungen
aufgehoben werden, da sie aufgrund von Eigenheiten der Kantone nie vollständig
umgesetzt werden konnte.

Von Juni bis Oktober 2019 hatte die Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich stattgefunden. 25 Kantone (ausser NE), 7
Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, SVP, SP, Piratenpartei) und 17 Verbände und
Organisationen, darunter der SSV, Economiesuisse, SGV, SGB, FDK oder
TreuhandSuisse, hatten sich daran beteiligt. Sie alle stimmten der Vorlage grundsätzlich
zu, stellten aber teilweise noch weitergehende Forderungen. Die Kantone, die FDK und
die SSK forderten, die Bestimmung über einheitliche Formulare, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, aufzuheben, während Economiesuisse, BDO, EXPERTsuisse und swissICT
diese Pflicht beibehalten wollten. Drei Parteien (CVP, FDP, SVP) und sechs
Organisationen (economiesuisse, EITSwiss, SGV, SSV, Städtische Steuerkonferenz,
TreuhandSwiss) wollten dem Bundesrat nicht die Möglichkeit geben, den
Steuerzahlenden bei Steuern in seiner Zuständigkeit elektronische Verfahren
vorzuschreiben. In der Folge nahm der Bundesrat eine Änderung vor: So
vereinheitlichte er die Übernahmefrist für Änderungen im STHG. Hingegen beliess er es
bei der geplanten Streichung der Bestimmung über die einheitlichen Formulare. 8
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